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UEFA-Kommissionen und -Expertenausschüsse für den Zeitraum 2019-23 
Jährliche Option auf Ersetzung von Mitgliedern 

Sehr geehrte Präsidenten, sehr geehrte Generalsekretärinnen und Generalsekretäre, 

vor dem Hintergrund, Führungswechsel in den UEFA-Mitgliedsverbänden zu berücksichtigen und eine 
zeitgemäße Kooperation in Bereichen, die für die Verwaltung und Entwicklung des Fußballs von 
Bedeutung sind, sicherzustellen, möchten wir Sie wie jedes Jahr auf die Option aufmerksam machen, die 
das Ersetzen von Vertreterinnen und Vertretern in den UEFA-Kommissionen und -
Expertenausschüssen einmal pro Jahr ermöglicht.  

Diese Option richtet sich insbesondere an UEFA-Mitgliedsverbände, die im Verlaufe des 
vorangegangenen Jahres gewichtige Veränderungen im Senior Management zu verzeichnen 
hatten. Mitgliedsverbände, die zurzeit mit ihren Vertretungen zufrieden sind, müssen das Verfahren nicht 
durchlaufen. Wir machen Sie allerdings darauf aufmerksam, dass etwaige Ersetzungen von Mitgliedern, 
die außerhalb dieses Zeitfensters beantragt werden, erst bei der nächsten Erneuerungsrunde im Frühling 
2022 bestätigt werden können.  

Falls Sie Änderungen vorschlagen möchten, verweisen wir Sie auf die beiliegenden Dokumente: 

• aktuelle Zusammensetzung der UEFA-Kommissionen und -Expertenausschüsse 2019-23;
• Formular für die Ersetzung von Mitgliedern.

Bei Bedarf können Sie zusätzlich eine separate Liste aller aktuellen Mitglieder aus Ihrem Nationalverband 
anfordern. 

Um die Ämter innerhalb der UEFA-Kommissionen und -Expertenausschüsse möglichst effektiv besetzen 
zu können, möchten wir Sie bitten, die besonderen Kenntnisse der Kandidatinnen und Kandidaten zu 
berücksichtigen und ihren Erfahrungshintergrund, ihre Sprachkenntnisse und ihre Personalien 
anzugeben. Die Altersgrenze für die Nominierung liegt bei 70 Jahren. Wir fordern Sie auch ausdrücklich 
dazu auf, wann immer möglich Frauen sowie Vertreterinnen und Vertreter ethnischer 
Minderheiten zu nominieren.  

AN DIE MITGLIEDSVERBÄNDE DER UEFA 

z.H.
des Präsidenten und des Generalsekretärs
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Die Frist für neue Nominierungen ist Freitag, 7. Mai 2021. 

Die neue Zusammensetzung der UEFA-Kommissionen und -Expertenausschüsse 2019-23 wird 
anschließend vom UEFA-Exekutivkomitee geprüft, das die Ernennungen nach eigenem Ermessen 
bestätigen kann. Diese Prüfung wird bei der nächsten Gelegenheit im Anschluss an den ordentlichen 
UEFA-Kongress 2021 erfolgen mit dem Ziel, dass die neue Zusammensetzung im Juli 2021 für die neue 
Saison feststeht.  

Bei Fragen im Zusammenhang mit diesem Verfahren wenden Sie sich bitte an: committees@uefa.ch 

Wir danken Ihnen bereits jetzt für Ihre Unterstützung. 

Mit freundlichen Grüßen 

U  E  F A

Theodore Theodoridis 
Generalsekretär 

Anlagen 
- Aktuelle Zusammensetzung der UEFA-Kommissionen und -Expertenausschüsse 2019-23
- Formular für die Ersetzung von Mitgliedern

Kopie (mit Anlagen) 
- UEFA-Exekutivkomitee
- Europäische Mitglieder des FIFA-Rats
- FIFA, Zürich


